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Güstrow, 17.12.2025  

Sascha Zimmermann 

Ortsrecht der Barlachstadt Güstrow 

Bekanntmachunqshinweis für Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Abwasserbeseitigung der Barlachstadt Güstrow vom 17.12.2025   

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
verstoßen wurde, können diese Verstöße nach § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung 
für das Land Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht 
werden. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist 
schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich 
der Verstoß ergibt, gegenüber der Barlachstadt Güstrow geltend gemacht wird. Eine 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften kann 
stets geltend gemacht werden. 
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